
 

 

 
Fraktion Bündnis 21 - PIRATEN 

Bremerhaven, 17.01.2013 
  
 
 

A n t r a g  -  N r .  StVV - AT 2/2013  (§ 34 GOStVV) 

für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am   31.01.2013 

Beratung in öffentlicher Sitzung: Ja Anzahl Anlagen: 0 

 
 
 
 

Energiekostenzuschuss (Bündnis 21 - Piraten) 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Für Empfänger von Leistungen nach SGB, ergänzenden Leistungen nach 
SGB und Beziehern von BAFöG-Leistungen werden auf Antrag Zuschüs-
se zu den Energiekosten bis zu einem Betrag von bis zu 100 Euro jährlich 
gewährt.  

Begründung: 

Durch die durch die derzeitige Gesetzeslage bedingte Umlegung der Kos-
ten für die verzögerte Netzanbindung von Offshore Windparks auf den 
Verbraucher werden gerade die Bezieher von Leistungen nach SGB, 
niedrigen Renten und BAFöG  benachteiligt. Dieser Personenkreis hat ge-
rade genug um eben über die Runden zu kommen, zusätzliche Kosten bei 
der Energieversorgung können nicht mehr geschultert werden und führen 
dann auf kurz- und mittelfristige Sicht zu Strom- und Gasabsperrungen 
mit weiteren Kosten und zusätzlichem Aufwand bei ARGE, Arbeitsamt 
und Energieversorgern, die im Endeffekt einen Betrag von 100 Euro Jähr-
lich übersteigen dürften.  

 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 

 

gez. 
Franz Simmler 
und Fraktion 
 
 
 
 
 


